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1. Einleitung

Mit dem europäischen Einigungsprozess wurden immer 

schon große Ziele verbunden. Nach zwei verheerenden Welt­

kriegen wurde die Einigung Europas eng mit der Überwin­

dung des Nationalismus und somit der dauerhaften Sicherung 

von Frieden auf dem europäischen Kontinent verknüpft. Von 

Beginn an sollte die damalige Europäische Wirtschaftsge­

meinschaft (EWG) aber auch das Wachstum fördern, den 

Wohlstand steigern, Vollbeschäftigung ermöglichen und die 

sozialstaatliche Entwicklung in den Mitgliedstaaten unter­

stützen. Während militärische Auseinandersetzungen zwi­

schen den Ländern der EWG schon bald keine realistische 

Bedrohung mehr darstellten, gewann die wirtschaftliche Di­

mension vor allem durch die ökonomischen Krisen seit Ende 

der 1960er Jahre und nicht zuletzt durch die sich beschleu­

nigende Globalisierung mehr und mehr an Bedeutung. 

Heute steht die Politik der EU in der Kritik. Beobachter 

bescheinigen dem Integrationsprozess eine ausgeprägte 

marktliberale Schieflage, die das Verhältnis von sozialer 

Regulierung und Marktwirtschaft immer mehr zugunsten 

der Letzteren verschiebt (Bieling/Deppe 2003; Gill 1998; 

Höpner/Schäfer 2010, 2012; Scharpf 2010a; Ziltener 1999; 

siehe auch Beckfield in diesem Heft). 

Während sich die Mitgliedstaaten bis zum Ausbruch der 

Eurokrise ökonomisch angenähert haben, nehmen die in­

nerstaatlichen Einkommensungleichheiten seit Beginn der 

1980er Jahre zu (siehe Beckfield in diesem Heft). Wie Mar­

tin Heidenreich in diesem Heft darlegt, ist die Einkommens­

ungleichheit seit Ausbruch der Krise zwar nur noch in we­

nigen Ländern angestiegen. Die objektiven Armutsquoten 

haben sich aber auf einem hohen Niveau stabilisiert und die 

subjektive Armut hat zum Teil dramatisch zugenommen. 

Betrachtet man nur die erwerbstätige Bevölkerung, lässt 

sich sogar ein starker Anstieg der objektiven Armut fest­

stellen (siehe den Beitrag von Cantillon et al. in diesem 

Heft). Im Hinblick auf die zwischenstaatlichen Unterschie­

de ist der Trend zur Konvergenz mit der Krise ins Stocken 

geraten (Heidenreich in diesem Heft). Insbesondere zwischen 

den nord­ und den südeuropäischen Ländern klaffen die 

Einkommensniveaus wieder stärker auseinander. Diese Ent­

wicklungen sind mit den Grundprinzipien eines sozialen 

Europas nur schwer zu vereinbaren. 

Die Politik der EU und ihre Institutionen werden viel­

fach als technokratisch und undemokratisch kritisiert (Bel­

lamy 2006; Enderlein 2013; Lemb/Urban 2014; Mair 2007; 

Majone 2014; Oberndorfer 2012; Scharpf 2009; Streeck 

2013; Urban 2013). Das aktuelle Euro­Krisenmanagement 

unterwirft überdies in Not geratene Mitgliedstaaten einem 

harten Austeritätskurs, befördert den Abbau von Sozial­

staatlichkeit und Arbeitnehmerrechten und bedroht zudem 

die wirtschaftliche Stabilität der Eurozone (Buntenbach 

2014; Busch et al. 2013; Fischer­Lescano 2014; Schulten/

Müller 2013). Das sind keine guten Nachrichten für das 

Projekt eines sozialen und demokratischen Europas.

Ein soziales und demokratisches  
Europa? Hindernisse und  
Handlungsperspektiven

Überall in Europa schwindet die Unterstützung für den europäischen Integrationsprozess. 
Die Europäische Union (EU) wird mehr und mehr mit dem Abbau von sozialen und  
demokratischen Rechten in Verbindung gesetzt. Diese Wahrnehmung ist durchaus  
berechtigt. Soziale Grundrechte geraten unter das Räderwerk des marktliberalen Binnen­
marktrechts, das europäische Sozialmodell wird Stück für Stück demontiert. Doch was 
sind die Ursachen für diese Schieflage? Wie lässt sich diese problematische Fehlentwicklung 
beheben? Welche Veränderungen wären für die Verwirklichung eines sozialen und  
demokratischen Europas notwendig?
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Trotz dieser äußerst problematischen Fehlentwicklun­

gen ist der Integrationsprozess gerade auch aus einer arbeit­

nehmerorientierten Sicht verteidigenswert. Denn die EU­

Integration bietet potenziell, d. h. im Falle des Vorhandenseins 

der entsprechenden politischen Mehrheiten, die historische 

Chance, im Zeitalter von Globalisierung und entfesselten 

Märkten die zwischenstaatliche kapitalistische Konkurrenz 

einzuhegen. Durch Zusammenarbeit auf der europäischen 

Ebene könnten die Voraussetzungen für transnationale So­

lidarität geschaffen, der gegenseitige Unterbietungswettbe­

werb unterbunden, Märkte reguliert und der Vorrang des 

Politischen und des Demokratischen vor dem Ökonomi­

schen wiederhergestellt werden. Bislang besteht diese Op­

tion allerdings nur hypothetisch. In der Praxis trägt die 

europäische Integration genau zum Gegenteil bei, nicht 

zuletzt, indem sie mitgliedstaatliche Sozialsysteme und Pro­

duktionsregime einem direkten institutionalisierten regu­

lativen Wettbewerb aussetzt.

Das europäische Projekt ist zweifellos eine der größten 

zivilisatorischen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts. Dies 

gilt aber mindestens im selben Maße für den demokratischen 

Wohlfahrtsstaat, die Tarifautonomie oder das Streikrecht. 

Daher darf die europäische Integration auch nicht zum Preis 

von Demokratie und sozialen Rechten erkauft werden. Eu­

ropa ist wichtig, Sozialstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit und 

Demokratie sind es aber mindestens ebenso.1

Zurzeit werden die sozialen Errungenschaften, die das 

„Europäische Sozialmodell“ auszeichnen, durch die aktu­

elle Entwicklungstendenz des Integrationsprozesses massiv 

bedroht. Die aktuell größte Bedrohung stellen die Euro krise 

und die Form ihrer politischen Bearbeitung dar. Die Ursa­

chen für die Schieflage zwischen Marktregulierung und 

Marktschaffung wurzeln aber auch in der institutionellen 

Architektur des europäischen Mehrebenensystems. Aus 

Sicht der Verfechter eines sozialen und demokratischen 

Europas gilt es, diesen Fehlentwicklungen eine Alternative 

entgegenzusetzen, die weder in einem unkritischen „Mehr 

Europa um jeden Preis“ noch in einem Rückzug auf den 

Nationalstaat bestehen kann. In diesem Aufsatz sollen ei­

nige Überlegungen vorgestellt werden, welche Veränderun­

gen zur Verwirklichung eines sozialen und demokratischen 

Europas beitragen könnten. Dabei beschränke ich mich 

hauptsächlich auf institutionelle Zusammenhänge. Die 

Euro­Krisenpolitik und ihre Korrektur werden hier nicht 

vertieft behandelt. Der Beitrag von Achim Truger widmet 

sich diesem Thema ausführlich. Er zeigt, wie sehr der aus­

teritätspolitische Kurs im Widerspruch zur Idee eines sozi­

alen Europas steht. Der vorliegende Artikel konzentriert 

sich noch stärker auf die Behebung der Defizite der EU im 

„Normalzustand“. Er ist als Diskussionsvorschlag zu verste­

hen und soll in erster Linie als Orientierungsangebot für 

die politische Diskussion über die Zukunft Europas dienen.

Im Folgenden werde ich zunächst das Leitbild der So­

zialen Demokratie aufgreifen und es als Blaupause für eine 

Neuorientierung des europäischen Integrationsprozesses 

zugrunde legen (Abschnitt 2). Im Anschluss sollen die wich­

tigsten Hindernisse benannt werden, die einem sozialen 

und demokratischen Europa entgegenstehen (3). In Ab­

schnitt 4 werden auf Grundlage dieser Analyse für drei 

zentrale Handlungsfelder Reformoptionen skizziert. Im 

letzten Abschnitt (5) werden die Vorzüge der Reformvor­

schläge im Vergleich zum Ist­Zustand diskutiert. 

2.  Das Leitbild eines sozialen und  
demokratischen Europas

Dieser Abschnitt geht der Frage nach, welchem Leitbild die 

europäische Integration folgen sollte. Dazu greife ich das 

Konzept der Sozialen Demokratie auf und schlage vor, die 

europäische Integration in ihren Dienst zu stellen. Dazu 

fasse ich im Folgenden zunächst ihre Grundelemente kurz 

zusammen.

Das Konzept der Sozialen Demokratie beschreibt ein 

demokratisch verfasstes Gemeinwesen, das „die politische 

Verantwortung für die soziale Sicherung der Würde des 

Einzelnen in seinen ökonomischen und gesellschaftlichen 

Lebenszusammenhängen übernimmt“ (Meyer 2002, S. 13). 

Damit korrespondiert das Konzept der Sozialen Demokra­

tie mit dem Demokratieverständnis des Republikanismus 

(siehe hierzu Scharpf 2009). Im Gegensatz zum Leitbild der 

liberalen Demokratie beschränkt sich der Republikanismus 

nicht allein darauf, die Freiheit des Individuums gegenüber 

staatlichem Missbrauch zu schützen. Vielmehr zielt der Re­

publikanismus darauf ab, die Freiheit der Bürger im und 

durch den Staat sicherzustellen (Meyer 2002, S. 18f.). Der 

Sozialen Demokratie liegt die Erkenntnis zugrunde, dass 

die vollständige (demokratische) Teilhabe der Bürger am 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben eines Ge­

meinwesens durch die Garantie individueller Freiheits­

rechte allein nicht gewährleistet ist. Demnach ist mit dem 

Status des Staatsbürgers eine grundsätzliche Gleichheit 

aller Bürger verbunden, die mit einer aus dem Ruder lau­

fenden wirtschaftlichen Ungleichheit unvereinbar ist 

(Marshall 1992, S. 88). Denn eine über ein gewisses Maß 

hinausgehende ungleichmäßige Verteilung materieller 

Ressourcen führt dazu, dass auch politische wie wirtschaft­

liche Partizipations­ und Gestaltungsmöglichkeiten un­

gleich verteilt sind (ebd., S. 57f.). Erst die Veränderung der 

wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse durch eine ak­

tive staatliche Politik erlaubt es vielen Menschen, ihre Frei­

heitsrechte vollständig wahrzunehmen. Dazu müssen den 

politischen Gestaltungs­ und Interventionsrechten des 

Staates gegenüber Märkten und wirtschaftlicher Macht 

Vorrang eingeräumt werden. Dem Konzept der Sozialen 

Demokratie zufolge sollen daher demokratische Grund­

 1 siehe auch Prantl (2014).
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rechte auch für den wirtschaftlich­sozialen Bereich gelten 

(Meyer 2002, S. 13ff.). Das Gestaltungsprimat der Demo­

kratie gegenüber der Wirtschaft ist die Voraussetzung da­

für, dass auch wirtschaftlich „Schwache“ ihre Freiheits­

rechte wahrnehmen können (ebd., S. 14).

Für die Soziale Demokratie sind drei Elemente von zen­

traler Bedeutung: soziale Staatsbürgerrechte, Wirtschafts­

demokratie und politische Gestaltungsfähigkeit. Soziale 

Bürgerrechte sind ein integraler Bestandteil der Legitimati­

onsgrundlage von modernen Demokratien. Die Gewähr­

leistung sozialer Rechte bedeutet ein Eindringen des Status 

als anspruchsberechtigte Staatsbürger in ansonsten freie 

wirtschaftliche Vertragsbeziehungen. Marktpreise – etwa für 

Arbeitskraft – werden so durch das Kriterium der sozialen 

Gerechtigkeit korrigiert (Marshall 1992, S. 81f.). Soziale 

Rechte sind das wichtigste Mittel gegen materielle und po­

litische Ungleichheit (ebd. 1992, S. 67). Verwirklicht werden 

sie durch leistungsfähige Sozialsysteme. Der Staat garantiert 

ein politisch definiertes Mindestniveau für eine Versorgung 

mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen und/oder 

ein Mindesteinkommen, das zur Deckung eines ebenfalls 

politisch definierten Bedarfs ausreicht (ebd. 1992, S. 71).

Das zweite institutionelle Element der Sozialen Demo­

kratie bilden Formen der Demokratisierung der Wirtschaft, 

also die Ausdehnung des demokratischen Selbst­ und Mit­

bestimmungsanspruchs auf die Ökonomie (Meyer 2002, 

S. 17). Demnach soll allen Teilnehmern des Wirtschafts­

prozesses nicht nur die Mitgestaltung ihrer unmittelbaren 

Arbeitsumwelt ermöglicht, sondern ihnen auch ein Mit­

spracherecht bei wichtigen Allokations­ und Distributi­

onsentscheidungen eingeräumt werden. Dazu gehören 

Institutionen wie die Unternehmensmitbestimmung,2 die 

Tarifautonomie und das Streikrecht.3

Schließlich bedarf es eines gestaltungsfähigen politi­

schen Systems, das die oben genannten Elemente verwirk­

lichen kann. Hierfür sind drei Voraussetzungen notwendig. 

Erstens muss der politische Entscheidungsprozess effektiv 

sein. Zweitens muss das politische System in der Lage sein, 

die materiellen Ressourcen zu generieren, um die Umset­

zung von Regulierungszielen zu finanzieren. Drittens muss 

die Politik rechtliche Gestaltungsfreiheit über die wirt­

schaftspolitische Ordnung haben (Bast/Rödl 2013, S. 7). 

Diese Eigenschaften lassen sich auch als Problemlösungs­

fähigkeit der Politik zusammenfassen.

Eine der größten Herausforderungen für die Soziale 

Demokratie ist die Globalisierung (Meyer 2002, S. 12). Sie 

untergräbt die Fähigkeit des Nationalstaates zur „demokra­

tischen Domestizierung des Kapitalismus“ (Scharpf 1998, 

S. 151). Dem internationalen Wettbewerb um mobile Pro­

duktionsfaktoren ausgesetzt, verliert der Nationalstaat sei­

ne Fähigkeit, im nationalen Rahmen die Voraussetzungen 

für Soziale Demokratie zu erhalten. Stehen Volkswirtschaf­

ten in einem offenen, unregulierten Wettbewerb, treten 

Probleme auf, die dazu führen können, dass Nationalstaaten 

über Zeit weniger sozial werden (Rückbau von Wohlfahrts­

staaten, Verschlechterung von Arbeitsbedingungen). Damit 

sind vor allem gegenseitige Unterbietungswettbewerbe bei 

Steuern (siehe den Beitrag von Rixen in diesem Heft), So­

zialleistungen, Löhnen, Arbeitnehmerrechten und Umwelt­

standards gemeint.

Der europäische Integrationsprozess bietet zumindest 

hypothetisch, wenn der politische Wille bestünde, die Mög­

lichkeit, diesen Problemen Herr zu werden: Durch interna­

tionale Kooperation auf der europäischen Ebene kann der 

wechselseitige Unterbietungswettbewerb unterbunden wer­

den, indem regulative „Sperrklinken“ eingezogen werden, 

die verhindern, dass die Mitgliedstaaten ihre Wettbewerbs­

fähigkeit auf Kosten von Sozial­, Arbeits­ und Umweltstan­

dards steigern. Somit bietet die europäische Integration die 

Chance, die Rahmenbedingungen für die Verwirklichung 

von Sozialer Demokratie in einer globalisierten Welt zu 

schaffen und die verloren gegangenen politischen Gestal­

tungsspielräume zurückzuerobern. Die Betonung dieses 

Potenzials soll aber nicht verdecken, dass die aktuelle Ent­

wicklungstendenz des europäischen Integrationsprozesses 

in genau die gegenteilige Richtung weist – eine systematische 

Unterminierung der zentralen Säulen der Sozialen Demo­

kratie (für ausführliche Analysen der Ursachen siehe Höp­

ner 2013; Höpner/Schäfer 2010, 2012; Scharpf 1999, 2010a, 

2010b). Einige Beobachter gehen sogar davon aus, dass das 

soziale und demokratische Potenzial der EU grundsätzlich 

begrenzt ist und schätzen daher die Möglichkeit, einen Kurs­

wechsel der europäischen Politik herbeizuführen, zumin­

dest mittelfristig als gering ein (Höpner 2013; Scharpf 

2010a). Für diesen Aufsatz stellt sich die Frage, was – un­

geachtet der momentanen Realisierungschancen – verän­

dert werden müsste, um bestehende Hindernisse für ein 

soziales und demokratisches Europa zu beseitigen.

3.  Institutionelle Hindernisse für ein  
soziales und demokratisches Europa

In diesem Abschnitt sollen diejenigen institutionellen Hürden 

dargestellt werden, die der Verwirklichung eines sozialen und 

demokratischen Europas entgegenstehen. Dabei konzentriere 

ich mich vornehmlich auf Hindernisse, die in der Architektur 

des europäischen Mehrebenensystems angelegt sind.

Das erste Hindernis ist die eingeschränkte Problemlö­

sungsfähigkeit der europäischen Politik (positive Inte­

 2 in der Vergangenheit hat es sich als schwierig erwiesen, 

für eine unternehmensmitbestimmung nach deutschem 

Vorbild unterstützung auf europäischer ebene zu finden. 

Angesichts dessen müsste gewährleistet sein, dass zwar 

gemeinsame europäische lösungen ermöglicht werden, 

diese aber nationale errungenschaften nicht gefährden.

 3 Der Aspekt der wirtschaftsdemokratie wird in diesem Auf-

satz nicht weiter vertieft (siehe hierzu urban 2011).
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gration). Legislativakte der Union erfordern die Zustim­

mung einer qualifizierten Mehrheit im Rat, je nach 

Politikbereich sogar Einstimmigkeit, sowie die Zustimmung 

einer Mehrheit im Europäischen Parlament (EP). Vertrags­

änderungen müssen von nationalen Parlamenten und zum 

Teil sogar in Referenden ratifiziert werden. Die institutio­

nellen Hürden europäischer Gesetzgebung sind demnach 

außergewöhnlich hoch, die Anzahl an Veto­Punkten groß. 

Politiken, die der Verwirklichung eines sozialen Europas 

dienen könnten, lassen sich jedoch nur im Rahmen dieses 

politischen Entscheidungsmodus verwirklichen (Meyer 

2002, S. 156). Die Schwierigkeiten der Mehrheitsbildung 

werden durch die politökonomische und institutionelle He­

terogenität der 28 Mitgliedstaaten drastisch erhöht (Höpner 

2013; Höpner/Schäfer 2008). Besonders wenn Kernelemen­

te der nationalen Produktionsregime betroffen sind, ist eine 

Einigung schwierig. Dies gilt insbesondere für Fragen, die 

Sozial­, Steuer­, Finanz­ und Tarifvertragssysteme betreffen, 

aber auch für die Unternehmenskontrolle einschließlich der 

Mitbestimmung. In einigen dieser für die Soziale Demo­

kratie so zentralen Politikfeldern hat die EU sogar überhaupt 

keine direkte Regelungskompetenz. Die politische Gestal­

tungsfähigkeit der europäischen Politik ist also gerade in 

den Kernbereichen der Sozialen Demokratie eingeschränkt 

(vgl. hierzu Höpner 2013, S. 75f.; Meyer 2002, S. 156; 

Scharpf 2006, 2008a, S. 754ff.). 

Das zweite Grundproblem ist die aus dem Ufer laufende 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH). 

Während der politische Entscheidungsmodus auf der euro­

päischen Ebene nur eingeschränkt gestaltungsfähig ist, ist 

der rechtliche Integrationsmodus (negative Integration) äu­

ßerst effektiv (Höpner 2014). Die Grundlage dieses Modus, 

das europäische Vertragsrecht, ist hinsichtlich seiner ord­

nungspolitischen Ausrichtung keineswegs neutral; es zeich­

net sich durch eine Dominanz vor allem individueller wirt­

schaftlicher Freiheitsrechte aus. Europäisches Recht ist dabei 

nationalem Recht, sogar dem nationalen Verfassungsrecht, 

übergeordnet. Die vier sogenannten Grundfreiheiten, die 

den freien grenzüberschreitenden Verkehr von Gütern, Per­

sonen, Dienstleistungen und Kapital garantieren, verstärken 

den Standortwettbewerb zwischen den nationalen Regulie­

rungssystemen. Sie sind im Verlaufe des Integrationsprozes­

ses zu „höchst wirksame[n] Instrumente[n] wirtschaftlicher 

Liberalisierung“ geworden (Höpner 2013, S. 78). Für diese 

„Radikalisierung der Binnenmarktintegration“ (Scharpf 

2008b) ist vor allem die Rechtsprechung des EuGH verant­

wortlich (siehe im Einzelnen Höpner 2008). Theoretisch 

können alle nationalstaatlichen Praktiken, Institutionen und 

Regulierungen, die den grenzüberschreitenden Handel auch 

nur potenziell unattraktiver machen, vom EuGH aufgehoben 

werden. Hiervon sind Formen der sozialen Marktregulie­

rung besonders betroffen, die naturgemäß individuelle öko­

nomische Freiheitsrechte einschränken. Der daraus resul­

tierende marktliberale Drall unterwandert die für die 

Soziale Demokratie so zentralen kollektiven und sozialen 

Rechte (Scharpf 2008a, 2009, 2010b; Seikel/Absenger 2015). 

Die marktliberale Stoßrichtung der Integration durch 

Recht hat dabei nicht zu unterschätzende Konsequenzen 

für die Kräfteverhältnisse zwischen gesellschaftlichen Grup­

pen. Akteure, die ein Interesse an Liberalisierung haben, 

können dieses „über die Bande“ europäischen Rechts durch­

setzen und damit zuvor in der nationalen Arena nicht zu 

überwindenden politischen Widerstand rechtlich umgehen. 

Akteuren, die ein Interesse an sozialer Regulierung haben 

– wie z. B. Gewerkschaften –, steht diese Option nicht zur 

Verfügung (vgl. Scharpf 2010a, S. 221f.).

Die gleichen Hürden, die den positiven Integrationsmo­

dus blockieren, erschweren auch eine politische Korrektur 

der EuGH­Rechtsprechung. Fällt der EuGH ein Urteil auf 

Grundlage des europäischen Primärrechts, bedarf eine Kor­

rektur der Einstimmigkeit aller Regierungen im Rat. 

Weil die Einigung auf marktkorrigierende Politiken 

schwierig ist und richterrechtliche Integration auf Grund­

lage der Binnenmarktfreiheiten so effektiv, aber nahezu 

immer marktschaffend, verschiebt sich das Verhältnis zwi­

schen Staat und Markt systematisch zugunsten des Marktes 

(Scharpf 2008a, S. 49).

Die hier geschilderten, vornehmlich institutionellen, 

Hürden behindern die Entstehung eines sozialen Europas. 

So ist die Schwäche der positiven Integration eine Ursache 

z. B. dafür, dass in der EU weder der Steuerwettbewerb 

unterbunden noch Finanzmärkte effektiv reguliert werden 

(siehe die Beiträge von Rixen und Nölke in diesem Heft). 

Die Wucht der negativen Integration hingegen erzeugt einen 

starken Liberalisierungsimpuls. Sie verstärkt nicht nur zwi­

schenstaatliche Unterbietungswettbewerbe – z. B. bei Steu­

ern –, sondern sie begrenzt zugleich durch ihre marktschaf­

fende Stoßrichtung rechtlich sozial­ und wirtschaftspolitische 

Handlungsspielräume in den Mitgliedstaaten. Die auf mit­

gliedstaatlicher Ebene verloren gegangene politische Ge­

staltungsfähigkeit wird aber aufgrund der Blockadeanfäl­

ligkeit des positiven Integrationsmodus nicht durch eine 

zusätzliche Regulierungskapazität auf der europäischen 

Ebene ausgeglichen. Die Folge ist eine „doppelte Asymme­

trie“ von Liberalisierung und sozialer Regulierung auf eu­

ropäischer und nationaler Ebene (Scharpf 2010a).

4.  Handlungsfelder für ein soziales  
und demokratisches Europa

4.1  Institutionelle Reformen:  

eine „offene“ Verfassung für Europa

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit Lösungsvorschlägen, 

die an den hier herausgearbeiteten Problemen einer gerin­

gen politischen Gestaltungsfähigkeit und einer aus dem 

Ruder laufenden Integration durch Recht ansetzen. Wie 

Bast und Rödl (2013, S. 9) feststellen, besteht in Europa die 

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2016-1-5 - Generiert durch IP 216.73.216.168, am 22.06.2026, 20:02:02. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0342-300X-2016-1-5


wsi mitteilungen 1/2016

9

derzeit vordringlichste Aufgabe darin, die Gestaltungshoheit 

demokratischer Gesetzgebung gegenüber dem Binnen­

marktrecht wiederherzustellen. Sie formulieren dazu zwei 

Schlüsselfragen: Erstens, wie kann die „Ausübung mitglied­

staatlicher Kompetenzen vor dysfunktionalen Begrenzun­

gen durch das Binnenmarktrecht abgeschirmt werden […], 

ohne zugleich wichtige Errungenschaften der wirtschaftli­

chen Integration zu gefährden?“ (ebd.). Zweitens, wie muss 

die institutionelle Architektur der EU verändert werden, 

um politische Gestaltungsmöglichkeiten zu gewinnen, ohne 

die EU „dabei legitimatorisch und institutionell zu überfor­

dern“? (Bast/Rödl 2013, S. 9). 

Fritz Scharpf (2015) hat dazu unlängst einen weitrei­

chenden Vorschlag vorgelegt. Scharpf schlägt einen kons­

titutionellen Neustart vor, der die politische Gestaltungsfä­

higkeit auf europäischer und nationaler Ebene erweitern 

sowie eine Korrektur der Integration durch Recht ermögli­

chen soll. Das Ziel ist eine Neuordnung der institutionellen 

Architektur der EU, die, anders als der derzeitige Zustand, 

„offen“ gegenüber alternativen ordnungspolitischen Leit­

bildern ist – so auch gegenüber dem der Sozialen Demo­

kratie. Der Vorschlag beruht dabei auf der Grundidee, die 

multiplen Veto­Punkte des europäischen Gesetzgebungs­

prozesses gegen Opt­out­Möglichkeiten auszutauschen, also 

Mitgliedstaaten zu erlauben, gegebenenfalls an einzelnen 

Gesetzgebungsmaßnahmen nicht teilzunehmen. 

Der Vorschlag von Scharpf enthält vier Grundelemente. 

Das erste Element ist die De­Konstitutionalisierung des 

Binnenmarktrechts. Demnach würde eine europäische Ver­

fassung auf die Bestandteile reduziert werden, die typischer­

weise in Verfassungen enthalten sind: Bestimmungen zu 

Institutionen, Verfahren und Kompetenzen sowie soziale 

und staatsbürgerliche Grundrechte. Das Binnenmarktrecht 

wäre ausdrücklich nicht Bestandteil des Verfassungsrechts, 

sondern bliebe im „einfachen“ Recht des acquis in Kraft, 

verlöre also seinen derzeitigen quasi­verfassungsrechtlichen 

Rang (Scharpf 2015, S. 401). Die De­Konstitutionalisierung 

des Binnenmarktrechtes hätte zur Folge, dass das Primat 

wirtschaftlicher Freiheitsrechte über soziale Kollektivrech­

te aufgehoben würde.

Zweitens sieht der Vorschlag vor, das monopolisierte 

Initiativrecht der Kommission abzuschaffen. Stattdessen 

würde es auch qualifizierten Minderheiten im EP und im 

Rat ermöglicht, Gesetze vorzuschlagen (Scharpf 2015, 

S. 400). Dies würde verhindern, dass die Kommission 

Maßnahmen, die etwa den marktliberalen Präferenzen der 

Generaldirektionen Binnenmarkt, Wettbewerb oder Han­

del nicht entsprechen, verhindern oder verwässern kann 

(Scharpf 2014, S. 19). Außerdem würde das EP deutlich 

aufgewertet und damit ein wichtiger Beitrag zur Demo­

kratisierung der EU geleistet.

Der dritte Bestandteil des Vorschlages ist eine Senkung 

der vergleichsweise hohen Mehrheitserfordernisse für die 

einfache Gesetzgebung. Demnach würde für die Annahme 

von Gesetzesvorschläge eine einfache Mehrheit jeweils im 

Rat und im EP ausreichen (Scharpf 2015, S. 400).

Dieser Vereinfachung des Entscheidungsprozesses stün­

de viertens die Möglichkeit von politisch kontrollierten Opt­

outs von Mitgliedstaaten (bei einfacher Gesetzgebung) ge­

genüber.4 Dies ist im Sinne eines Minderheitenschutzes 

geboten: Einzelne oder kleine Gruppen von Mitgliedstaaten 

mit besonderen nationalen Eigenheiten – z. B. einer beson­

ders weitreichenden Unternehmensmitbestimmung – die 

nicht mehrheitsfähig sind, können so davor geschützt wer­

den, ständig durch einfache Mehrheiten der übrigen Staaten 

(z. B. beim Übernahmerecht oder Gesellschaftsrecht) über­

stimmt zu werden. Das Opting­out müsste dabei aber po­

litisch kontrolliert werden. Opt­outs könnten demnach von 

einer absoluten Mehrheit im Parlament und einer qualifi­

zierten Mehrheit im Rat abgelehnt werden. Dies kann etwa 

dann sinnvoll sein, wenn eine einheitliche Anwendung von 

Gesetzen notwendig erscheint, z. B. dann, wenn Nicht­An­

wender einen Wettbewerbsvorteil erhielten und/oder der 

Nutzen der Anwender durch nicht­einheitliche Anwendung 

reduziert würde. In diesen Fällen müssten die Mitgliedstaa­

ten zwischen einer vergleichsweise unproblematischen An­

nahme möglichst weitreichender Lösungen durch eine klei­

nere Gruppe von Ländern einerseits und einer langwierigen 

und blockadeanfälligen Kompromisssuche mit allen Mit­

gliedstaaten andererseits abwägen, bei der am Ende womög­

lich nur der kleinste gemeinsame Nenner zustande käme 

(Scharpf  2015, S. 402f.). Der Vorschlag sieht zudem vor, 

dass Mitgliedstaaten Gesetze erlassen können, die nicht im 

Einklang mit dem gegenwärtigen acquis sind, da darin zur­

zeit mehr einheitliche Regeln enthalten sind als nach der 

hier skizzierten Reform beschlossen würden. Solche Ab­

weichungen müssten zuvor der Kommission gemeldet wer­

den und könnten ebenfalls von qualifizierten Mehrheiten 

im EP und im Rat abgelehnt werden (Scharpf 2015, S. 403f.).5

Diese Maßnahmen adressieren die zuvor identifizierten 

Probleme einer geringen politischen Problemlösungsfähig­

keit und einer unkontrollierten Integration durch Recht. 

Erstens würde die Rechtsentwicklung politisch kontrollier­ 

und korrigierbar. Die politischen Gestaltungsspielräume der 

Mitgliedstaaten könnten so von solchen europarechtlichen 

Beschränkungen befreit werden, die nicht länger den ge­

meinsamen Interessen politischer Mehrheiten entsprechen 

(Scharpf 2015, S. 404). Die europäische Politik würde von 

den rechtlichen Zwängen einer verselbstständigten Integra­

tion durch Recht befreit werden. Dies würde die Band­

 4 Vergleiche hierzu auch das Konzept von Piris (2012) zu  

einem europa der zwei geschwindigkeiten.

 5 Opt-outs ähneln zwar dem schon jetzt möglichen Verfah-

ren zur „verstärkten Zusammenarbeit“, haben aber den 

Vorzug, dass Beschlüsse mit Opt-out-Option Bestandteil 

des aqcuis werden, siehe hierzu Piris (2012, s. 62). Außer-

dem unterliegen maßnahmen im Rahmen der „verstärk-

ten Zusammenarbeit“ dem europäischen Vertragsrecht. 

scharpfs Vorschlag zielt hingegen auf eine Aufweichung 

der aus dem europäischen Recht erwachsenden Beschrän-

kungen für den politischen entscheidungsprozess.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2016-1-5 - Generiert durch IP 216.73.216.168, am 22.06.2026, 20:02:02. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0342-300X-2016-1-5


AUFSÄTZE

10

breite politischer Alternativen insgesamt deutlich vergrö­

ßern. Zweitens würden die institutionellen Beschränkungen 

des Multi­Veto­Systems der Gemeinschaftsmethode besei­

tigt. Dies würde nicht nur die politische Gestaltungsfähigkeit 

erhöhen und ebenfalls die Korrigierbarkeit der Rechtsent­

wicklung erleichtern, sondern auch zu einer stärkeren öf­

fentlichen Aufmerksamkeit für und zu einer Politisierung 

von europäischen Entscheidungen auf europäischer wie auf 

nationaler Ebene beitragen (Scharpf 2015, S. 404). Damit 

würde auch eine aktivere europapolitische Rolle nationaler 

Parlamente einhergehen und somit ein Beitrag zur Verbes­

serung der demokratischen Qualität in den Mitgliedstaaten 

geleistet (vgl. hierzu Urban 2013, S. 143f.).

Durch diese Maßnahmen wäre freilich noch lange nicht 

die Verwirklichung eines sozialen Europas garantiert. Dies 

kann nur das Ergebnis von erst noch auszufechtenden po­

litischen Auseinandersetzungen sein. Aber zumindest wür­

den der Sozialen Demokratie entgegenstehende institutio­

nelle Hindernisse beseitigt und somit überhaupt erst die 

Voraussetzungen dafür geschaffen, dass politische Mehr­

heiten in Europa in demokratisch legitimierten Verfahren 

alternative sozial­ und wirtschaftspolitische Konzeptionen 

umsetzen könnten.

4.2  Mindestbedingungen  

für ein soziales Europa

Für die Verwirklichung eines sozialen und demokratischen 

Europas wäre es notwendig, die europäische Integration stär­

ker in den Dienst der Förderung der wohlfahrtsstaatlichen 

Entwicklung in den Mitgliedstaaten zu stellen. Gerade in der 

gegenwärtigen Krise kommt diesem Aspekt eine größere Be­

deutung zu denn je. Die soziale Ungleichheit in den Mitglied­

staaten der EU ist bis zum Ausbruch der Krise angestiegen 

(siehe die Beiträge von Beckfield und Heidenreich in diesem 

Heft). Wie oben aufgeführt, ist eine hohe materielle Ungleich­

heit unvereinbar mit den Grundsätzen der Sozialen Demo­

kratie. Statt wie derzeit auf den Abbau von sozialen Leistungen 

und die Senkung von Löhnen zu setzen, müssten daher sozi­

ale Mindeststandards vereinbart werden, die eine ausreichen­

de Absicherung gegenüber sozialen Risiken bieten, aber auch 

einen angemessenen Lebensstandard gewährleisten. Dabei 

ginge es ausdrücklich nicht um die Einführung von Sozial­

versicherungssystemen auf der europäischen Ebene, sondern 

um regulative Vorgaben, die die Mitgliedstaaten umsetzen 

würden (siehe den Beitrag von Cantillon et al. in diesem Heft).

In Anlehnung an das „Korridormodell“ von Busch 

(2005, S. 43ff.) könnten beispielsweise Mindest­Lohnersatz­

raten für Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld und Rente 

eingeführt werden. Ebenso wären Vorgaben für die Min­

destsicherung denkbar. Um die Sozialsysteme der Länder 

nicht finanziell zu überfordern, könnten die Mitgliedstaaten 

entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in 

Gruppen mit unterschiedlich hohen Lohnersatzraten ein­

geteilt werden, die langfristig an ein höheres Niveau ange­

passt werden sollten. 

Die Krise in den südeuropäischen Ländern hat verdeut­

licht, dass in der EU selbst die Versorgung mit grundlegen­

den Dienstleistungen nicht gewährleistet ist. Vor diesem 

Hintergrund erscheint es ebenfalls sinnvoll, Mindestanfor­

derungen für die öffentliche Daseinsvorsorge festzulegen. 

Dabei ginge es um die Absicherung basaler Bedürfnisse wie 

etwa eine garantierte Grundversorgung mit Strom und Gas 

oder eine flächendeckende Gesundheitsversorgung.

Ein weiterer Baustein könnte eine europaweit koordi­

nierte Mindestlohnpolitik sein (Schulten 2015; siehe auch 

den Beitrag von Schulten in diesem Heft). Dies wäre ein 

wirksames Mittel gegen die steigende soziale Ungleichheit 

und wachsende Armut trotz Arbeit. Angesichts der immen­

sen Lohnunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten kann 

es sich dabei allerdings nicht um einen europaweit einheit­

lichen Mindestlohnbetrag handeln, sondern um eine Min­

destlohnnorm, die dann in den Mitgliedsländern umgesetzt 

wird (Schulten 2015, S. 173), wo dies von Gewerkschaften 

gewünscht wird. Das Mindestlohnniveau könnte beispiels­

weise auf 60 % des jeweiligen Medianlohns eines Landes 

festgelegt werden.

4.3  Stärkung der fiskalischen  

Handlungsfähigkeit 

Eine wichtige Voraussetzung für eine hohe Problemlösungs­

fähigkeit von politischen Systemen besteht in der Fähigkeit 

politischer Gemeinwesen, auch die materiellen Ressourcen 

zu generieren, die für die Umsetzung anspruchsvoller Re­

gulierungsziele benötigt werden. Mit anderen Worten, po­

litische Gestaltungsfähigkeit setzt fiskalische Handlungsfä­

higkeit voraus. Hierbei sind vor allem zwei eng miteinander 

verzahnte Probleme zu lösen, die die Einnahmeseite staat­

licher Haushalte beeinträchtigen: Die Regulierung von Fi­

nanzmärkten und die Eindämmung des Steuerwettbewerbs.

Wie in den Beiträgen von Nölke und Rixen in diesem 

Heft deutlich wird, ist die Einhegung von Finanzmärkten 

und des Steuerwettbewerbs eine wichtige Voraussetzung 

für ein soziales und demokratisches Europa. Beide Beiträge 

verweisen auf den engen Zusammenhang zwischen Finan­

zialisierung und Steuerwettbewerb einerseits und sozialer 

Ungleichheit andererseits. Überdies entziehen Finanziali­

sierung, Steuervermeidung und Steuerwettbewerb den Na­

tionalstaaten in erheblichem Umfang dringend benötigte 

Ressourcen (siehe hierzu Unger 2013). Die Liberalisierung 

von Kapitalströmen und Finanzmärkten hat dazu geführt, 

dass sich die Mobilität des Faktors Kapital stark erhöht hat. 

Finanzmarktakteure, Unternehmen und Vermögende kön­

nen die Unterschiede zwischen nationalen Regulierungs­

modellen ausnutzen, um eine „regulative Arbitrage“ zu 

erzielen. Nationalstaaten geraten dadurch in einen Stand­

ortwettbewerb um Investitionen und Steuereinnahmen. 

Aufgrund der vergleichsweise weit fortgeschrittenen Markt­

liberalisierung ist dieser Standortwettbewerb in der EU be­

sonders intensiv. Der gegenseitige Unterbietungswettlauf 

zwischen den Mitgliedstaaten wird so begünstigt. Legale 
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den werden müssten. Auch sind Zweifel daran angebracht, 

ob es derzeit in Europa überhaupt die politischen Mehrhei­

ten gibt, die derartige Reformen in die Tat umsetzen würden. 

Das gilt auch und im besonderen Maße für den Vorschlag 

eines konstitutionellen Neustarts der EU (Scharpf 2015, 

S. 397). Nach Scharpfs Einschätzung bräuchte es dazu sogar 

eine dramatisch zugespitzte Krisensituation, die die politi­

schen Akteure dazu bewegen würde, ihre Blockadepositio­

nen aufzugeben und somit einen umfassenden institutio­

nellen Wandel jenseits von inkrementellen, pfadabhängigen 

Anpassungen zu ermöglichen. 

Die hier umrissene institutionelle Reform würde gleich­

wohl die Erfolgschancen der übrigen Vorschläge erheblich 

erhöhen, auch wenn sie für einige der vorgeschlagenen Maß­

nahmen keine unbedingt zwingende Voraussetzung ist. So 

ist zumindest vorstellbar, dass auch unter den gegenwärtigen 

institutionellen Bedingungen eine Einigung auf proportio­

nale Mindestbedingungen im Sozialbereich möglich wäre. 

Opt­outs könnten aber dennoch Fortschritte in diesem Be­

reich erleichtern. Bestes Beispiel hierfür ist das Thema einer 

europäischen Mindestlohnnorm. Eine gemeinsame Min­

destlohnpolitik wurde bislang im Europäischen Gewerk­

schaftsbund (EGB) vor allem von einigen derjenigen Länder 

abgelehnt, die eine hohe Tarifbindung sowie ein hohes 

Lohnniveau aufweisen und befürchten, dass europäische 

Vorgaben zu einem Absinken ihrer nationalen Standards 

führen könnte (siehe hierzu Seeliger 2015).6 Die Möglichkeit 

eines Opt­outs könnte diese Blockade auflösen, ohne dass 

dadurch gemeinsame Standards unterwandert würden, da 

es sich bei den Nicht­Teilnehmern um Länder handeln wür­

de, die ohnehin hohe Lohnniveaus aufweisen.

Eine Einigung auf strenge Finanzmarktregulierungen 

sowie auf eine Teil­Harmonisierung der Körperschaftssteu­

er ist hingegen angesichts grundsätzlicher nationaler Inte­

ressenunterschiede derzeit äußerst unwahrscheinlich. In 

diesen Politikfeldern würde ein Vorankommen durch Opt­

outs überhaupt erst ermöglicht.

Zweifellos wären in den genannten Politikfeldern ein­

heitliche Regelungen am effektivsten, um gegenseitige Un­

terbietungswettbewerbe wirksam einzuhegen. Fortschritte 

einer „Avantgarde“­Gruppe von Ländern in den für ein 

soziales Europa zentralen Bereichen erscheinen jedoch im­

mer noch besser als gar keine Verbesserungen. Hierbei ist 

wichtig zu betonen, dass der hier unterbreitete Reformvor­

schlag eine politische Kontrolle von Opt­outs vorsieht. Die­

se sollen von einer qualifizierten Mehrheit im Rat abgelehnt 

werden können. Dies bedeutet, wenn eine einheitliche Re­

gelanwendung erforderlich erscheint, fallen die Mit­

wie illegale Möglichkeiten der Steuervermeidung sowie eine 

zunehmend kapitalfreundliche Finanzmarktregulierung 

und Besteuerung verringern dabei nicht nur die Steuerein­

nahmen, sondern führen auch generell zu einem Verlust 

politisch­demokratischer Kontrolle über das Finanzmarkt­

geschäft. 

In seinem Beitrag fordert Nölke eine stärkere staatliche 

Kontrolle des grenzüberschreitenden Kapitalverkehrs. Dies 

würde nicht nur die Krisenanfälligkeit des Finanzmarktge­

schäfts verringern, sondern auch die Besteuerung von Ka­

pitaleinkünften und Unternehmensgewinnen erleichtern. 

Wie Nölke feststellt, wäre diese Maßnahme allerdings nicht 

mit der primärrechtlich verankerten Kapitalverkehrsfreiheit 

vereinbar. Außerdem befürwortet Nölke die Einführung 

einer Finanztransaktionssteuer. Sie würde ebenfalls zur Ent­

schleunigung des Finanzmarktgeschäfts beitragen und zu­

sätzliche öffentliche Einnahmen generieren. Der Finanz­

sektor würde auf diese Weise stärker an der Finanzierung 

öffentlicher Aufgaben beteiligt. Daneben ist eine effektive­

re Regulierung von Banken, Schattenbanken und Finanz­

instrumenten notwendig.

Wie Rixen in seinem Beitrag zeigt, hat es in der EU zwar 

Fortschritte bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung 

gegeben. Erhebliche Defizite bestehen aber weiterhin bei 

der Einhegung des Steuerwettbewerbs. Rixen schlägt hier­

zu eine Teil­Harmonisierung der Steuerpolitik vor und plä­

diert für die Besteuerung von Unternehmensgewinnen in 

Form einer gemeinschaftlich konsolidierten Körperschaft­

steuerbemessungsgrundlage in Kombination mit Mindest­

steuersätzen.

5. Fazit

In diesem Beitrag habe ich vorgeschlagen, die europäische 

Integration in den Dienst der Sozialen Demokratie zu stel­

len. Die Grundidee dabei ist, regulative „Sperrklinken“ ge­

gen den gegenseitigen Unterbietungswettbewerb einzuzie­

hen und den Integrationsprozess so auszurichten, dass er 

im Sinne einer komplementären institutionellen Regulie­

rungsebene die wirtschaftliche und wohlfahrtsstaatliche 

Entwicklung in den Mitgliedstaaten absichert und fördert. 

Dazu habe ich zunächst dargestellt, wie die derzeitige Ar­

chitektur des europäischen Mehrebenensystems die Ver­

wirklichung von Sozialer Demokratie in Europa systema­

tisch verhindert. Ausgehend von dieser Analyse habe ich 

drei Handlungsfelder identifiziert, die aus meiner Sicht für 

ein soziales und demokratisches Europas von entscheiden­

der Bedeutung sind: eine „offene“ europäische Verfassung, 

Mindestbedingungen für ein soziales Europa und die Stär­

kung der fiskalischen Handlungsfähigkeit der Politik. 

Es sei darauf hingewiesen, dass sich keiner der hier ge­

machten Vorschläge leicht umsetzen lassen wird, weil zu­

nächst die in Abschnitt 3 beschriebenen Hürden überwun­

 6 Auf dem egB-Kongress 2015 haben sich die gewerkschaf-

ten auf eine Kompromissformel verständigt: Der egB un-

terstützt die einführung von mindestlöhnen, wenn dies 

von nationalen gewerkschaften gefordert wird. Dies ist 

nicht als eine Forderung nach einem einheitlichen europä-

ischen mindestlohn zu verstehen. Der gefundene Kompro-

miss zeigt das Potenzial von Opt-out-lösungen auf.
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gliedstaaten im Prinzip auf die Verfahrenslogik der (klassischen) Gemein­

schaftsmethode zurück. Die Reform würde also in keinem Fall zu einer Ver­

schlechterung im Vergleich zum „integrativen Ist­Zustand“ führen, wohl aber 

neue, derzeitig versperrte Handlungsoptionen eröffnen. In den Bereichen, in 

denen gegenwärtig Einstimmigkeit erforderlich ist wie z. B. in der Steuerpo­

litik, würde die Konsensfindung sogar deutlich erleichtert, da Mitgliedstaaten 

ihr jeweiliges Veto­Recht verlieren würden. Zudem würde auch das EP eine 

pro­aktivere Agenda­Setting­Rolle einnehmen und zentrale Politikvorhaben 

initiieren können. Überdies wären zurzeit bestehende europarechtliche Be­

schränkungen (z. B. Kapitalverkehrsfreiheit) politisch umgehbar.

Der vorliegende Beitrag ist in erster Linie als Diskussionsvorschlag 

gedacht. Er soll Handlungsperspektiven identifizieren und ausgewählte 

Lösungskonzepte skizzieren. Er beantwortet nicht die Frage, wie der Weg 

zu einem sozialeren und demokratischeren Europa aussehen könnte, also, 

wie sich die Vorschläge in die Tat umsetzen lassen. Der Zweck des Beitrages 

besteht demnach auch darin, für den Zeitpunkt, in dem sich in Europa ein 

Gelegenheitsfenster für grundlegende Reformen öffnet, konkrete Orientie­

rungshilfen aufzuzeigen – nicht zuletzt, um auf die Zeit nach der nächsten 

Krise besser vorbereitet zu sein (vgl. Scharpf 2015, S. 397).

Die hier skizzierten mittel­ bis langfristig angelegten Reformperspekti­

ven sollen auch nicht den Blick darauf verstellen, dass die aktuell vordring­

lichste Aufgabe der Schutz nationaler Sozialsysteme und Tarifordnungen 

vor illegitimen Übergriffen aus Brüssel und Luxemburg ist. Wenn auch im 

Rahmen dieses Beitrages nicht näher behandelt, ist die derzeitig größte 

Bedrohung für ein soziales und demokratisches Europa zweifellos die ge­

genwärtige Euro­Krisenpolitik. Hier ist ein grundlegender Kurswechsel 

dringend geboten (siehe hierzu den Beitrag von Truger in diesem Heft). 

Ein wichtiger Schlüssel hierfür liegt in Deutschland: Als größter Kreditge­

ber übt Deutschland einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das 

europäische Krisenmanagement aus (Bulmer 2014, S. 1249f.). Eine Kurs­

korrektur der deutschen Europapolitik wäre daher eine entscheidende Vo­

raussetzung für eine Neuorientierung der europäischen Krisenpolitik. 
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